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Anlage 6 
zu § 20 Absatz 4, § 32 Absatz 4, §§ 70, 75 a, 75 m Absatz 2 Satz 1 KWahlO 

Vorderseite des Stimmzettelumschlages für die Briefwahl 1 

Format mindestens DIN C6 - blau 

Stimmzettelumschlag 
für die Briefwahl 

In diesen Stimmzettelumschlag nur den Stimmzettel einlegen 1, 

sodann den Stimmzettelumschlag zukleben. 

Rückseite des Stimmzettelumschlages für die Briefwahl 

Nur Stimmzettel einlegen und den Stimmzettelumschlag zukleben, sodann 

1. den verschlossenen Stimmzettelumschlag und 

2. den Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt 
zur Briefwahl 

in den hellroten Wahlbriefumschlag einlegen. 

Bei verbundenen Bürgermeister/innen-, Gemeinderats-, Landrats/Landrätinnen- und Kreistagswahlen oder bei gleichzeitig stattfindenden 
Oberbürgermeister/innen, Rats- und Bezirksvertretungswahlen sowie bei gleichzeitig stattfindender Wahl der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr muss der Aufdruck lauten: „In diesem Stimmzettelumschlag nur die Stimmzettel einlegen" 


